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Allgemeine Vorschrift 

des Landkreises Ludwigsburg  

über 

die Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif 

Präambel 

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, ein digitales, deutschlandweit im 

gesamten Regional- und Nahverkehr gültiges „Deutschlandticket“ für den öf-

fentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) anzubieten und damit die Tarife für 

Abonnements teils erheblich abzusenken. Das Deutschlandticket wurde zum 

01.05.2023 eingeführt. Das Deutschlandticket ist auch Teil des Verbundtarifs 

der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS-Verbundtarif) geworden 

und damit gemäß den vertraglichen Vereinbarungen von den Verkehrsunter-

nehmen anzuerkennen und anzuwenden, was zu erheblichen Mindereinnah-

men führt. 

Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass die notwendige Aus-

kömmlichkeit des Tarifs für das Deutschlandticket gewährleistet wird. Das 

bundesweit gültige Deutschlandticket ermöglicht den Fahrgästen mit einem 

einfachen und günstigen Angebot die Nutzung des ÖPNV und stellt einen Bau-

stein für einen attraktiven ÖPNV dar. Mit dieser allgemeinen Vorschrift regeln 

die Landkreise Böblingen, Esslingen, Ludwigsburg und der Rems-Murr-Kreis 

im VVS jeder für sich (im Folgenden „Landkreis“) als identische Satzung nach 

§ 3 Abs. 1 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg (LKrO), § 8 Abs. 3, 

§ 8a Abs. 1 S. 2 und 3 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) i.V.m. § 6 

Abs. 1 S. 1 und Abs. 3 S. 1 und 3 des Gesetzes über die Planung, Organisation 

und Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs Baden-Württemberg 

(ÖPNVG BW) als allgemeine Vorschrift i.S.d. Art. 3 Abs. 2 i.V.m. Art. 2 Buchst. 

l) Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 die Festsetzung des Deutschlandtickets als 

Höchsttarif im ÖPNV und die Gewährung von Ausgleichsleistungen für finan-

zielle Nachteile im Zusammenhang mit der Beförderung von Fahrgästen mit 

einem Deutschlandticket. 
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§ 1 

Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung 

(1)  Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich dieser allgemeinen 

Vorschrift (dazu § 2) öffentliche Personenverkehrsdienste des ÖPNV er-

bringen, sind verpflichtet, während der Laufzeit dieser allgemeinen Vor-

schrift (dazu § 12) das Deutschlandticket im Sinne des § 9 Abs. 1 Regio-

nalisierungsgesetz (RegG) als Höchsttarif im Sinne des Art. 3 Abs. 2 Ver-

ordnung (EG) Nr. 1370/2007 („VO 1370/2007“) gemäß den Vorgaben die-

ser allgemeinen Vorschrift anzuwenden. Das Deutschlandticket ist auch 

Teil des VVS-Verbundtarifs. 

(2)  Die Tarifanerkennung i.S.v. Abs. 1 beinhaltet die Beförderung von Fahr-

gästen mit einem gültigen Deutschlandticket zu den bundesweit einheit-

lich geltenden Tarifbedingungen gemäß den Tarifbestimmungen für das 

Deutschlandticket in der jeweils gültigen Fassung (abrufbar unter: 

https://download.vvs.de/VVS-Tarifbestimmungen_D-Ticket.pdf), ohne 

dass den Fahrgästen hierfür zusätzliche Kosten entstehen. Der Preis des 

Deutschlandtickets richtet sich nach den Vorgaben des Bundes und der 

Länder zum Deutschlandticket. 

(3)  Die Verkehrsunternehmen sind im Zusammenhang mit der Anerkennung 

des Deutschlandtickets berechtigt und verpflichtet, an der bundesweit ab-

gestimmten Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket teilzuneh-

men, die hierfür erforderlichen Daten bereitzustellen, bestehende Einnah-

meausfälle vollumfänglich geltend zu machen und gegebenenfalls über-

schießende Einnahmen abzugeben.  

(4)  Die Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS, Verbundgesell-

schaft) zeigt bei den zuständigen Genehmigungsbehörden im Namen al-

ler Verkehrsunternehmen, die Verkehre i.S.d. § 2 erbringen, die Tarif- und 

Beförderungsbedingungen nach dieser allgemeinen Vorschrift an. Die 

Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, mitzuwirken und keine Einwände 

vorzubringen. Sie haben in dem ihnen möglichen und erforderlichen Um-

fang an einer bundesweiten einheitlichen Umsetzung des Deutschlandti-

ckets mitzuwirken.  
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§ 2 

Geltungsbereich 

(1)  Der räumliche Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift erstreckt 

sich auf das Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Ludwigsburg. Das um-

fasst auch abgehende Linien, soweit der Landkreis vergabezuständig ist. 

(2)  Diese allgemeine Vorschrift gilt vorbehaltlich der Ausnahmen gemäß 

Abs. 3 für den straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr im 

räumlichen Geltungsbereich nach Abs. 1. Erfasst sind alle Linienverkehre 

mit Kraftfahrzeugen im Sinne der §§ 42, 43, 44 PBefG sowie alle Verkehre 

mit Obussen gemäß § 41 PBefG i.V.m. den §§ 42, 43 PBefG, die im Ver-

bundgebiet verkehren. 

(3)  Vom Anwendungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift ausgenommen 

sind  

(a) vom Verband Region Stuttgart nach § 4 Abs. 1 Satz 2 GVRS bestellte 

Buslinienverkehre.  

(b) zur Verbundstufe I gehörende Verkehre der Stuttgarter Straßenbah-

nen AG (SSB).  

(c) Verkehre, die eine Gemeinde gemäß § 6 Abs. 1 S. 2 ÖPNVG BW im 

Anwendungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift über einen öf-

fentlichen Dienstleistungsauftrag veranlasst oder durch eigene Ver-

kehrsunternehmen erbringt, sofern sie selbst einen Ausgleich für 

das Deutschlandticket gewährt. 

(d) Diese allgemeine Vorschrift gilt im Übrigen nicht für das Deutsch-

landticket JugendBW. 

§ 3 

Ausgleichsleistungen 

(1)  Die Verkehrsunternehmen haben nach Maßgabe dieser allgemeinen Vor-

schrift Anspruch auf Ausgleichsleistungen für die ihnen durch die Aner-

kennung des Deutschlandtickets entstehenden finanziellen Nachteile. Die 

Ausgleichsleistung ist auf den finanziellen Nettoeffekt beschränkt (vgl. 

Anhang zur VO 1370/2007). Die mit der Erbringung der Verkehrsleistung 
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in Verbindung stehenden Kosten trägt das Verkehrsunternehmen; ihm 

stehen auch die Einnahmen aus dem Fahrscheinverkauf zu, soweit diese 

allgemeine Vorschrift und ein etwaiger öffentlicher Dienstleistungsauf-

trag nichts anderes regeln (Durchführungsvorschrift). Der finanzielle Net-

toeffekt für die Erfüllung der Tarifpflicht aus dieser allgemeinen Vorschrift 

entspricht nach dem Anhang der VO 1370/2007 der Summe aller (positi-

ven und negativen) Auswirkungen aus der Erfüllung der Tarifpflicht im 

Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift in Bezug auf das Deutsch-

landticket. Der finanzielle Nettoeffekt ergibt sich aus einer Aufstellung al-

ler Auswirkungen auf die Kosten und Einnahmen. Zur Ermittlung der Aus-

wirkungen auf die Einnahmen erfolgt eine Gegenüberstellung der Situa-

tion mit Anerkennung des Deutschlandtickets („Mit-Fall“) und der Situa-

tion mit Anwendung der bis dahin geltenden Tarife („Ohne-Fall“) unter 

Berücksichtigung sämtlicher hiermit jeweils verbundenen positiven und 

negativen Effekte. Bei der Gegenüberstellung sind die nachfolgenden 

Grundsätze zu beachten. Weitergehende Auswirkungen auf die Einnah-

men können berücksichtigt werden, soweit diese im Einzelfall nachweis-

bar sind.  

(2)  In Bezug auf den Ausgleich gelten die Nummern 5.3.1 bis 5.3.6 der Richt-

linie des Ministeriums für Verkehr über die Gewährung von Zuwendun-

gen im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2024 im Land 

Baden-Württemberg vom 31.07.2024 (Förderrichtlinie Deutschlandticket 

– ÖPNV 2024, Anlage); für die folgenden Jahre gelten diese Vorgaben un-

ter Berücksichtigung der jeweils geltenden Förderrichtlinie Deutschland-

ticket – ÖPNV sowie ggf. weitergehender Vorgaben und nachfolgender 

Fassungen, insbesondere des Bundes, des Landes Baden-Württemberg 

oder der EU-Kommission für das jeweilige Jahr entsprechend. Sollten 

sich aus den Vorgaben des Bundes oder des Landes Baden-Württemberg 

in den Folgejahren abweichende Fristen ergeben, treten diese an die 

Stelle der bisherigen Fristen. Der Landkreis wird im Falle von wesentli-

chen Änderungen gegenüber dieser allgemeinen Vorschrift, die sich aus 

den Nachfolgeregelungen ergebenden Änderungen durch eine ange-

passte allgemeine Vorschrift umsetzen. 

(3)  Lassen sich in Einzelfällen keine Referenzpreise für die hochgerechneten 

Fahrgeldeinnahmen des Jahres 2019 zuordnen oder handelt es sich um 

stückzahlunabhängige Pauschalangebote, ist die aus der Berechnung 
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nach § 6 Abs. 2 abgeleitete durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung 

für die Hochrechnung maßgebend. Wenn aufgrund einer grundlegenden 

Änderung der Tarifstruktur, die nach dem 15. Januar 2023 wirksam 

wurde, ein Vergleich zu den Tarifarten und Preisstufen des Jahres 2019 

nicht möglich ist, werden die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen auf 

Basis des Preisstandes zum 1. Januar 2023 ermittelt und über die durch-

schnittliche prozentuale Tarifanpassung auf 2024 fortgeschrieben. Diese 

Prognosedaten müssen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ist-Da-

ten zur Nutzung mit dem Deutschlandticket und der preislichen Elastizität 

beim Nachweisverfahren validiert werden. 

(4)  Die Verbundgesellschaft nimmt stellvertretend für die Verkehrsunterneh-

men an der bundesweiten Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket 

teil und wird ermächtigt, alle hierfür nötigen formalen Erklärungen im 

Namen der Verkehrsunternehmen abzugeben. Die Verkehrsunternehmen 

sind verpflichtet, an dem dafür vorgesehenen Verfahren nach der Förder-

richtlinie Deutschlandticket – ÖPNV 2024 mitzuwirken. Die Sätze 1 und 2 

betreffen bei Verkehrsunternehmen, die auch im Bereich weiterer das 

Deutschlandticket vertreibenden Tarifgebern tätig sind, nur diejenigen 

Deutschlandtickets, die diese Verkehrsunternehmen dem Tarifgeber 

(VVS) zuordnen und als VVS-Umsätze in den Verbundpool einbringen. 

Dem VVS sind mindestens diejenigen Deutschlandtickets zuzuordnen, 

deren Inhaber bereits zum 30.04.2023 VVS-Abokunden waren.  

(5)  Erbringt ein Verkehrsunternehmen Betriebsleistungen in dem Gebiet 

mehrerer Aufgabenträger und können die nicht gedeckten Ausgaben 

nicht eindeutig der Betriebsleistung im jeweiligen Gebiet der Aufgaben-

träger zugeordnet werden, sind diese auf der Grundlage der im Gebiet 

des jeweiligen Aufgabenträgers erbrachten Fahrzeug-, Wagen- bzw. Zug-

Kilometer des Kalenderjahres 2024 des Aufgabenträgers zuzuordnen, 

wenn die Aufgabenträger keine abweichende Aufteilung vereinbart ha-

ben. 

§ 4 

Vermeidung einer Überkompensation 

(1)  Die Ausgleichsleistung übersteigt nicht den Betrag, der dem finanziellen 

Nettoeffekt der Summe aller (positiven oder negativen) Auswirkungen 

der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen auf die Kosten und 
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Einnahmen des Verkehrsunternehmens eines Linienbündels, Loses oder 

einer bündelfreien Linie zuzüglich eines angemessenen Gewinns ent-

spricht (vgl. Ziff. 2 Anhang zur VO 1370/2007). 

(2)  Verkehrsunternehmen, die einen Ausgleich nach dieser allgemeinen Vor-

schrift erhalten, sind zur Einhaltung der Anforderungen des Anhangs der 

VO 1370/2007 verpflichtet. Sie haben auf Verlangen dem Landkreis die 

Einhaltung durch ein Testat eines Wirtschaftsprüfers nachzuweisen. 

Wenn der Landkreis den Nachweis nach Satz 2 verlangt, muss dieser für 

ein Bewilligungsjahr bis zum 30. September des auf das abzurechnende 

Jahr folgenden Kalenderjahres vorgelegt werden. Ist dies im Einzelfall 

nicht möglich, kann der Landkreis diese Frist auf Antrag des Verkehrsun-

ternehmens verlängern. Wird der Nachweis nicht fristgerecht oder nicht 

in der gebotenen Weise geführt, kann der Landkreis Ausgleichsleistun-

gen, die er diesem Verkehrsunternehmen gewährt hat, ganz oder teil-

weise zurückfordern. Entspricht der Nachweis nicht den Anforderungen 

von Satz 2, weist der Landkreis das Verkehrsunternehmen zuvor auf die 

Mängel hin und gibt ihm Gelegenheit, einen ordnungsgemäßen Nach-

weis vorzulegen.  

(3)  Vergibt der Landkreis einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag im Wege 

der Direktvergabe, so fließen die nach dieser allgemeinen Vorschrift ge-

währten Ausgleichsleistungen in die Überkompensationskontrolle nach 

Maßgabe der Regelungen im öffentlichen Dienstleistungsauftrag ein. Ei-

ner gesonderten Überkompensationskontrolle nach Abs. 2 bedarf es 

nicht. Sofern der Landkreis einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag für 

unter diese allgemeine Vorschrift fallende Personenverkehrsleistungen 

im Wege des Wettbewerbs vergibt, kann er das ausgewählte Verkehrsun-

ternehmen im Vertrag verpflichten, auf die Gewährung von Ausgleichs-

leistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift zu verzichten.  

(4)  Der Landkreis ist berechtigt und verpflichtet, die nach Maßgabe dieser 

allgemeinen Vorschrift gewährten Ausgleichsleistungen ggf. auch ein-

schließlich Zinsen zurückzufordern, soweit dies zur Vermeidung einer 

Überkompensation erforderlich ist. 

(5)  Bei den Angaben handelt es sich um subventionserhebliche Tatsachen 

im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches. Subventionsbetrug ist nach 
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§ 264 des Strafgesetzbuches strafbar. Eine Doppelförderung ist ausge-

schlossen. 

§ 5 

Meldung der Anzahl der verkauften Deutschlandtickets 

(1) Das Verkehrsunternehmen muss dem VVS sämtliche erlösrelevanten 

Daten, die notwendig sind, um den Verbundtarif fortzuentwickeln, un-

entgeltlich zur Verfügung stellen. Bezogen auf das Deutschlandticket be-

deutet das Folgendes: 

(2) Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, bis zum 10. eines Monats für 

den Vormonat alle Verkäufe des Deutschlandtickets an den VVS zu mel-

den, damit dieser bis zum 20. eines Monats für den Vormonat alle Ver-

käufe des Deutschlandtickets zur Zuteilung der Einnahmen aus dem 

Deutschlandticket auf Basis des „Leipziger Modellansatzes“ fristgerecht 

an die von der Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband Deutscher Ver-

kehrsunternehmen e.V., der Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bun-

desverband Deutscher Omnibusunternehmen e.V. und dem Bundesver-

band SchienenNahverkehr e.V. gebildete EAV-Clearingstelle melden 

kann. Für die Meldung der übrigen Fahrausweise wird auf die einzuhal-

tenden Verbundstandards des VVS verwiesen.  

(3) Sofern das Verkehrsunternehmen das Deutschlandticket vertreibt, aber 

mit dem VVS noch keinen Meldeprozess abgestimmt hat, ist es ver-

pflichtet, sich unverzüglich mit dem VVS in Verbindung zu setzen. 

(4) Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von Betriebs-, Ge-

schäfts- sowie ggf. personenbezogenen Daten werden die jeweils gel-

tenden rechtlichen Vorgaben beachtet. Sofern die Förderrichtlinie 

Deutschlandticket – ÖPNV 2024 diesbezüglich weitergehende Vorgaben 

trifft, werden diese ebenfalls umgesetzt. Bei Bedarf werden hierzu ent-

sprechende Vereinbarungen zwischen Verkehrsunternehmen und dem 

Landkreis getroffen. Gleiches gilt in Bezug auf die Aufbewahrung der 

zugrunde liegenden Unterlagen und Daten sowie für die hierfür gelten-

den Fristen.  
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§ 6 

Meldung der nicht gedeckten Ausgaben und Einsparungen 

(1) Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, bis zum 30. September 2025 

die tatsächlich entstandenen nicht gedeckten Ausgaben und Einsparun-

gen an den VVS zu melden, sodass dieser bis zum 31. März 2026 die 

tatsächlich entstandenen nicht gedeckten Ausgaben und Einsparungen 

auf der Grundlage der in Nummer 5.3 der Förderrichtlinie Deutschland-

ticket – ÖPNV 2024 genannten Berechnungsmethode nachweisen kann.  

(2) Diesem Nachweis sind insbesondere Bestätigungen der Verbundorga-

nisationen (hier: VVS) über die aufzuteilenden Einnahmen der Mo-

nate Januar bis Dezember 2019 und die Einnahmeaufteilungen sowohl 

für die nach Nummer 5.3.1.1 der Förderrichtlinie Deutschlandticket – 

ÖPNV 2024 hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen als auch für die nach 

Nummer 5.3.1.2 der Förderrichtlinie Deutschlandticket – ÖPNV 2024 er-

mittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Monate des 

Jahres 2024 sowie eine Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers über 

die Fahrgeldeinnahmen der Jahre 2019 und 2024 im Haustarif bzw. nach 

den Beförderungsbedingungen DB (BBDB) beizufügen. Den Bestätigun-

gen der Verbundgesellschaften (hier: VVS) sind auch die betragsmäßi-

gen Erlösminderungen aus Vertriebsprovisionen bzw. Einsparungen 

von Vertriebsprovisionen je Empfänger hinzuzufügen. Sollten sich aus 

den Vorgaben des Bundes oder des Landes Baden-Württemberg in den 

Folgejahren Änderungen bei den geforderten Nachweisen ergeben, 

wird das Verkehrsunternehmen dies umsetzen. Dies kann insbesondere 

die Vorgabe umfassen, Nachweise über die den Soll-Fahrgeldeinnah-

men zuzurechnende Zahlungsausfälle beizufügen oder, soweit Einzel-

nachweise über Vertriebsaufwendungen geführt werden, die betrags-

mäßigen Einsparungen von Vertriebsaufwendungen durch eine Nach-

weisstelle (z.B. Wirtschaftsprüfer, Steuerberater) bescheinigen zu las-

sen. 

(3) Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, dem Nachweis die Anzahl 

der Abonnentinnen und Abonnenten im Sinne der Nummer 5.3.1.1 der 

Förderrichtlinie Deutschlandticket – ÖPNV 2024 zu den Stichtagen 

30.  April 2023 und 31. Januar 2025 beizulegen, damit der Aufgabenträ-

ger seinen eigenen Nachweispflichten nachkommen kann. Zum 
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konkreten Vorgehen wird der VVS rechtzeitig auf das Verkehrsunterneh-

men zukommen. 

§ 7 

Abwicklung der Ausgleichsleistungen, Abschlagszahlungen 

(1)  Der Empfänger erhält auf Antrag bis zur Bewilligung der nach § 3 zu be-

antragenden Billigkeitsleistung monatliche Vorauszahlungen. Es werden 

monatliche Vorauszahlungen in Höhe von jeweils einem Zwölftel der für 

das Jahr 2024 erwarteten Billigkeitsleistungen gewährt. Die Vorauszah-

lungen werden jeweils gemeinsam mit der Verbundabrechnung für den 

jeweiligen Monat, i.d.R. am 15. des zweiten auf den Monat folgenden Mo-

nats ausgezahlt.  

(2)  Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe die-

ser allgemeinen Vorschrift erfolgt unter Berücksichtigung der Abschlags-

zahlungen nach Abs. 1. Dies beinhaltet auch eine Regelung zu Nachzah-

lungen bzw. zum Umgang mit Überzahlungen (Rückerstattung oder Ver-

rechnung) einschließlich etwaiger Verzinsungen. In der Regel sind die zu-

rückgeforderten Beträge nicht zu verzinsen, wenn sie in der gesetzten 

Frist erstattet werden. Sollte sich herausstellen, dass der tatsächliche aus-

gleichsfähige Betrag den prognostizierten übersteigt, ist eine Anpassung 

der gewährten Zuwendung vorzunehmen. 

§ 8 

Veröffentlichung nach Art. 7 Absatz 1 der VO 1370/2007 

(1)  Der Landkreis ist über die auf Grundlage dieser allgemeinen Vorschrift 

gewährten Ausgleichsleistungen berichtspflichtig gemäß Art. 7 Abs. 1 

VO 1370/2007. Soweit ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag besteht, 

sind die Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vor-

schrift Bestandteil der Ausgleichsleistungen auf Grundlage des jeweili-

gen öffentlichen Dienstleistungsauftrags; sie werden somit gesamthaft 

zusammen mit den Ausgleichsleistungen dieses öffentlichen Dienstleis-

tungsauftrags im Rahmen des Berichts nach Art. 7 Abs. 1 VO 1370/2007 

dargestellt. Im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift wird die Berichts-

pflicht durch den VVS ausgeführt. 



 

 – 10 – 

 

(2)  Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht nach Art. 7 Abs. 1 

S. 1 VO 1370/2007 erforderlich ist, können Daten, die im Zusammenhang 

mit dieser allgemeinen Vorschrift stehen, auch nachträglich von den Ver-

kehrsunternehmen eingefordert werden. Verkehrsunternehmen, denen 

ein Ausgleich aufgrund dieser allgemeinen Vorschrift gewährt wird, kön-

nen sich insoweit nicht auf Vertraulichkeit bzw. die Geheimhaltung der 

von ihnen gemachten Angaben berufen. 

§ 9 

Anreizregelung 

(1)  Der Anreiz zur Aufrechterhaltung oder Entwicklung einer wirtschaftlichen 

Geschäftsführung gemäß Ziff. 7 des Anhangs zur VO 1370/2007 ergibt 

sich daraus, dass die Betreiber der Personenverkehrsdienste das wirt-

schaftliche Risiko tragen und ein wirtschaftliches Interesse an einer Stei-

gerung der P (Unternehmensbeförderungsfall)/Pkm (Personenkilometer)-

Leistung (PPkm-Leistung) haben; von den PPkm hängt die Ausgleichsleis-

tung ab. Dies ist sowohl ein Anreiz zur Steigerung der Qualität, um neue 

Fahrgäste zu gewinnen, als auch zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit. Bei 

Verkehrsunternehmen mit Vertragsverhältnissen ohne Einnahmeverant-

wortung ergibt sich der Anreiz aus der vertraglichen Gestaltung des je-

weiligen Verkehrsvertrages auf die diese allgemeine Vorschrift verweist. 

(2)  Der Anreiz zur Aufrechterhaltung oder Entwicklung der Erbringung von 

Personenverkehrsdienstleistungen in ausreichend hoher Qualität gemäß 

Ziff. 7 des Anhangs VO 1370/2007 ergibt sich daraus, dass die Beförde-

rungsbedingungen des VVS und die Vorgaben des Nahverkehrsplans des 

Landkreises einzuhalten sind. 

§ 10 

Andere allgemeine Vorschriften und öffentliche Dienstleistungsaufträge 

(1)  Diese allgemeine Vorschrift tritt als eigenständige allgemeine Vorschrift 

neben bestehende allgemeine Vorschriften. Technisch führt das Neben-

einander der allgemeinen Vorschriften dazu, dass Tarifprodukte, die in 

mehr als einer allgemeinen Vorschrift, also stufenweise, ausgeglichen 

werden, jeweils so zu bewerten sind, dass nur der jeweilige Zweck der 

allgemeinen Vorschrift ausgeglichen wird.  
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(2)  Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste auf Grundlage öffentlicher 

Dienstleistungsaufträge erbracht werden, gelten die Regelungen des öf-

fentlichen Dienstleistungsauftrags einschließlich etwaiger Ergänzungen 

und/oder Nachträge im Grundsatz vorrangig vor den Regelungen dieser 

allgemeinen Vorschrift. Dies gilt in Bezug auf die Pflicht zur Tarifanerken-

nung nur insoweit, wie der jeweilige öffentliche Dienstleistungsauftrag 

eine entsprechende Pflicht zur Anerkennung des Deutschlandtickets ent-

hält; im Übrigen ergibt sich die Tarifanerkennungspflicht einschließlich 

der hierfür zu gewährenden Ausgleichsleistungen aus dieser allgemeinen 

Vorschrift. 

§ 11 

Schlussbestimmungen 

(1)  Das anspruchsberechtigte Verkehrsunternehmen trägt die Darlegungs- 

und Nachweispflicht für sämtliche in dieser allgemeinen Vorschrift gere-

gelten Voraussetzungen und Anforderungen an die Gewährung des Aus-

gleichs. Es ist verpflichtet, sämtliche für die Durchführung dieser allge-

meinen Vorschrift erforderlichen Angaben vollständig und wahrheitsge-

mäß zu machen. Zahlungen nach § 7 können von der Einhaltung der Vor-

gaben nach Satz 2 abhängig gemacht werden. Der nach dieser allgemei-

nen Vorschrift gewährte Ausgleich kann ganz oder teilweise zurückgefor-

dert werden, wenn der Empfänger die Auflagen nach den Nummern 6.2 

bis 6.5 der Förderrichtlinie Deutschlandticket – ÖPNV 2024 nicht oder 

nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfüllt hat. 

(2)  Verliert ein Verkehrsunternehmen infolge des Verlustes oder der Einstel-

lung seines Verkehrsangebots seine Stellung als verpflichtetes Unterneh-

men, so bleiben die von ihm verkauften Fahrscheine des Verbundtarifs 

wirksam. Die Aboverträge eines seine Stellung im Sinne des Satz 1 ver-

lierenden Unternehmens sind von diesem auf ein anderes Verkehrsunter-

nehmen oder die Verbundgesellschaft zu übertragen. Der Abokunde ist 

seitens des ausscheidenden Verkehrsunternehmens schriftlich über den 

neuen Vertragspartner zu informieren. 

(3)  Der Landkreis kann in der Vorabbekanntmachung eines öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags nach Art. 7 Abs. 2 VO 1370/2007 i.V.m. § 8a 

Abs. 2 S. 2 ff. PBefG oder auf Anfrage interessierter Verkehrsunterneh-

men den Betrag der auf die Vergabenetze (bündelfreie Linien, Lose, 
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Linienbündel) voraussichtlich entfallenden Ausgleichsleistungen nach 

dieser allgemeinen Vorschrift benennen. Verkehrsunternehmen, denen 

ein Ausgleich aufgrund dieser allgemeinen Vorschrift gewährt wird, kön-

nen sich insoweit nicht auf eine Vertraulichkeit bzw. Geheimhaltung der 

von ihnen gemachten Angaben berufen. 

(4)  Die in dieser allgemeinen Vorschrift aufgestellten Regelungen und Ver-

weise auf die Förderrichtlinie Deutschlandticket – ÖPNV 2024 gelten für 

die folgenden Jahre unter Berücksichtigung der jeweils geltenden För-

derrichtlinie Deutschlandticket – ÖPNV sowie ggf. weitergehender Vorga-

ben und nachfolgender Fassungen, insbesondere des Bundes, des Lan-

des Baden-Württemberg oder der EU-Kommission für das jeweilige Jahr 

entsprechend. Sollten sich aus den Vorgaben des Bundes oder des Lan-

des Baden-Württemberg in den Folgejahren von dieser allgemeinen Vor-

schrift abweichende Regelungen ergeben, treten diese an die Stelle der 

bisherigen Regelungen. Der Landkreis wird im Falle von wesentlichen 

Änderungen gegenüber dieser allgemeinen Vorschrift die sich aus den 

Nachfolgeregelungen ergebenden Änderungen durch eine angepasste 

allgemeine Vorschrift umsetzen. 

§ 12 

Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten 

(1)  Diese allgemeine Vorschrift tritt mit Wirkung zum 01.01.2025 in Kraft. 

(2)  Diese allgemeine Vorschrift tritt am 31.12.2025 außer Kraft. Sie kann 

durch eine allgemeine Vorschrift verlängert, geändert oder aufgehoben 

werden. 

(3)  Die zuständige Behörde kann diese allgemeine Vorschrift und die damit 

verbundene Pflicht zur Anerkennung des Deutschlandtickets außer Kraft 

setzen, insbesondere wenn der Bund oder das Land Baden-Württemberg 

keine ausreichende Unterstützung des Deutschlandtickets mehr sicher-

stellen, um die auf Basis der allgemeinen Vorschrift bestehenden Aus-

gleichsansprüche vollumfänglich zu befriedigen. 

Anlage:    Richtlinie des Ministeriums für Verkehr über die Gewährung von Zuwen-

dungen im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2024 im 

Land Baden-Württemberg vom 31.07.2024 (Förderrichtlinie Deutschlandti-

cket – ÖPNV 2024)  
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Richtlinie des Ministeriums für Verkehr über die Gewährung  

von Zuwendungen im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket 

im Jahr 2024 im Land Baden-Württemberg 

(Förderrichtlinie Deutschlandticket - ÖPNV 2024) 
 

 

 

1. Zuwendungsziel, Rechtsgrundlage 

Zuwendungsziel 

Zur Stärkung des ÖPNV in Baden-Württemberg sind neben einem verlässlichen An-

gebot günstige und attraktive Tarifprodukte von entscheidender Bedeutung. Durch ein-

heitlich vertriebene und bundesweit verfügbare Tarifangebote besteht die Möglichkeit 

noch mehr Bürgerinnen und Bürger als bisher vom ÖPNV in Baden-Württemberg zu 

überzeugen. 

Das Land gewährt nach dieser Förderrichtlinie Zuwendungen im Zusammenhang mit 

dem Deutschlandticket mit dem Ziel, die klimafreundliche Mobilität zu stärken und da-

mit einen maßgeblichen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele des Landes zu leisten. 

Mittel- und langfristig sieht das Ministerium für Verkehr insbesondere bei Jugendlichen 

bzw. jungen Erwachsenen in Ausbildung die Chance, den Anteil diese Bevölkerungs-

gruppe mit ÖPNV-Abonnement zu erhöhen bzw. auf einem hohen Niveau zu halten. 

Junge Menschen sollen in einer für die Ausprägung des Mobilitätsverhaltens wichtigen 

Lebensphase für den öffentlichen Verkehr gewonnen werden, damit sie ihn auch spä-

ter als Verkehrsmittel der ersten Wahl sehen.  

Rechtsgrundlagen 

Zuwendungen werden gewährt nach Maßgabe  

- der Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg (LHO) sowie der dazu erlas-

senen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO), insbesondere §§ 23 und 44 

LHO, sowie der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projekt-

förderung an kommunale Körperschaften (ANBest-K), 

- des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) in der Fassung vom 12. Ap-

ril 2005 (GBl. S. 350), das zuletzt durch Gesetz vom 12. Mai 2015 (GBl. S. 324) 

geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere §§ 43, 48, 49 

und 49a LVwVfG.  

Anlage
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Die Förderung erfolgt im Rahmen der verfügbaren Ausgabe- und Verpflichtungser-

mächtigungen gemäß dem Staatshaushaltsgesetz. Ein Rechtsanspruch auf die Ge-

währung von Zuwendungen besteht nicht. 

2. Zweck der Zuwendung 

Die Zuwendungen gewähren einen finanziellen Ausgleich an die Empfänger im Land 

Baden-Württemberg, deren Ausgaben im Jahr 2024 aufgrund der Anwendung des 

Deutschlandtickets durch den Rückgang der Fahrgeldeinnahmen oder Ausgleichszah-

lungen aus allgemeinen Vorschriften im Vergleich zum Referenzzeitraum des Jahres 

2019 nicht durch Einnahmen aus Fahrgeldern und vor dem 1. Mai 2023 geregelten 

und nicht die Umsetzung des Deutschlandtickets betreffenden Ausgleichszahlungen 

nach der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und 

Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 

1107/70 des Rates (ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 1) (VO 1370) oder aus allgemeinen 

Vorschriften im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der VO 1370 gedeckt werden können. 

3. Zuwendungsempfänger 

3.1 

Aufgabenträger und Aufgabenträgerorganisationen des ÖPNV im Sinne des ÖPNV-

Gesetzes des Landes Baden-Württemberg,  

3.2 

Öffentlich-rechtliche Körperschaften (insbesondere Zweckverbände, Anstalten öffent-

lichen Rechts) als Sammelantragsteller für die Empfänger gemäß Nummer 3.1. 

4. Zuwendungsvoraussetzungen 

Soweit die Empfänger für Verkehrsleistungen nicht erlösverantwortlich sind, leiten sie 

die Zuwendungen an die das wirtschaftliche Risiko tragenden Verkehrsunternehmen 

in entsprechender Anwendung der Nummer 5.3. und nach den Vorgaben der VO 1370 

über allgemeine Vorschriften oder öffentliche Dienstleistungsaufträge oder über an-

dere beihilferechtlich zulässige Instrumente diskriminierungsfrei weiter. Die Erlösver-

antwortlichen sind dabei zu verpflichten, an der bundesweit abgestimmten Einnahme-

aufteilung für das Deutschlandticket teilzunehmen, die hierfür erforderlichen Daten be-

reitzustellen, bestehende Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend zu machen 

und gegebenenfalls diese Ansprüche überschießende Einnahmen im Rahmen der 

Einnahmeaufteilung abzugeben. 
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5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen 

5.1 Art und Umfang der Finanzierung 

Die Förderung erfolgt im Rahmen der Projektförderung und wird als Zuschuss gewährt. 

Bei der Finanzierungsart handelt es sich um einen Ausgleich in Höhe von bis zu 100 

Prozent der ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben. 

5.2 Bewilligungszeitraum 

Der Bewilligungszeitraum erstreckt sich vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024.  

5.3 Zuwendungshöhe 

Die ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben sind wie folgt zu ermitteln:  

5.3.1 

Fahrgeldausfälle:  

Für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Übergangstarife, landesweite Tarife, Haustarif, 

Beförderungsbedingungen DB (BBDB), Deutschlandtarif (DT)) ist die Differenz zwi-

schen den um die jeweiligen Tarifanpassungen auf das Jahr 2024 hochgerechneten 

tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen und den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen des 

Jahres 2024 nach Maßgabe der Nummern 5.3.1.1 und 5.3.1.2 ausgleichsfähig. Maß-

gebend sind dabei die Netto-Fahrgeldeinnahmen (ohne Umsatzsteuer).  

Die Verbundorganisationen haben den Empfängern die für die Antragstellung erforder-

lichen Daten zu liefern. Einnahmen aus dem erhöhten Beförderungsentgelt werden 

nicht berücksichtigt. 

5.3.1.1 

Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Januar bis Dezember 

2024 hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen des Jahres 2019 sind die im jeweiligen 

Monat verkauften bzw. dem Verbund gemeldeten Fahrausweise der jeweiligen Karten-

art und Preisstufe der Monate Januar bis Dezember 2019 mit den für diese Kartenart 

und für die im Gültigkeitszeitraum entsprechende Preisstufe im jeweiligen Zeitraum 

des Jahres 2024 genehmigten Preisen zu multiplizieren. Preisanpassungen, die ab 

dem 1. Januar 2024 wirksam werden, sind im Wesentlichen gleichmäßig für alle Kar-

tenarten und alle Preisstufen vorzunehmen. Lassen sich in Einzelfällen keine entspre-

chenden Referenzpreise zuordnen oder handelt es sich um stückzahlunabhängige 

Pauschalangebote, ist die aus der Berechnung nach Satz 1 abgeleitete durchschnittli-

che prozentuale Tarifanpassung für die Hochrechnung maßgebend. Wenn aufgrund 
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einer grundlegenden Änderung der Tarifstruktur, die nach dem 15. Januar 2023 wirk-

sam wurde, ein Vergleich zu den Tarifarten und Preisstufen des Jahres 2019 nicht 

möglich ist, werden die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstan-

des zum 1. Januar 2023 ermittelt und über die durchschnittliche prozentuale Tarifan-

passung auf 2024 fortgeschrieben. Wurden die Preise für Tickets mit nicht deutsch-

landweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 abgesenkt, sind für diese Tickets die 

hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. Januar 2023 

zu ermitteln und über die durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung auf 2024 fort-

zuschreiben. 

Übersteigt in 2024 die durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung gegenüber dem 

mit Stand vom 1. Oktober 2023 beantragten Tarif mit Stand vom 31. Dezember 2023 

um mehr als 8 Prozent, darf für die Ermittlung der hochgerechneten Fahrgeldeinnah-

men der jeweiligen Kartenart in der jeweiligen Preisstufe nur eine Steigerungsrate von 

8 Prozent zu Grunde gelegt werden.  

Als pauschaler Ausgleich der durch die Einführung des Deutschlandtickets entfallen-

den prognostizierten Einnahmesteigerungen aus positiven Verkehrsmengeneffekten in 

den Jahren 2023 und 2024 werden die nach den Sätzen 1 bis 6 ermittelten Fahrgeld-

einnahmen für beide Jahre um insgesamt 2,6 Prozent erhöht. Die nach den Sätzen 1 

bis 7 ermittelten hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen sind im Verhältnis der Verän-

derung der tatsächlich erbrachten Betriebsleistungen in Fahrzeug-, Wagen- bzw. Zug-

Kilometern im Kalenderjahr 2024 gegenüber dem Kalenderjahr 2019 im Gebiet des 

Empfängers nach Nummer 3.1 fortzuschreiben. Als Faktor der Fortschreibung sind da-

bei 30 Prozent der prozentualen Steigerung bzw. prozentualen Verminderung der Be-

triebsleistungen im Gebiet des Empfängers nach Nummer 3.1 anzusetzen. 

Unterschreitet die Gesamtzahl der Abonnenten nach Einnahmenaufteilung im Land 

Baden-Württemberg zum 31. Januar 2025 die Gesamtzahl der Abonnenten zum 30. 

April 2023 um mehr als 10 Prozent, sind die nach den Sätzen 1 bis 9 ermittelten Fahr-

geldeinnahmen um den über die Bagatellgrenze von 5 Prozent hinausgehenden Pro-

zentsatz für alle Empfänger im Land abzusenken.  

Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif sind 

die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen gemäß der Einnahmenaufteilung unter Zu-

grundelegung des Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2024 der jeweiligen Verbundor-

ganisation zu verteilen, der ohne die Einführung des Deutschlandtickets gegolten 

hätte. 
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5.3.1.2 

Zur Berechnung der anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Ja-

nuar bis Dezember 2024 sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen einschließlich der 

Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket zu ermitteln. Für Jobtickets und das 

bundesweite solidarische Semesterticket zum Deutschlandticket sind die tatsächlichen 

Fahrgeldeinnahmen ansetzbar, soweit dabei die abgestimmten bundeseinheitlichen 

Rabattierungen angewendet wurden. Die Vornahme weiterer Absetzungen von den 

Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket insbesondere für die Deckung von 

Vertriebsaufwendungen ist nicht zulässig. Wurden die Preise für Tickets mit nicht 

deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 abgesenkt, sind bei der Er-

mittlung der tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen für die Berechnung des Ausgleichs für 

alle Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit mit Ausnahme von im Solidarmodell 

verkauften Studierendentickets alle verkauften Tickets mit den am 1. Januar 2023 gel-

tenden und über die durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung auf 2024 fortge-

schriebenen ggfs. den Preis des Deutschlandtickets auch übersteigenden Preisen an-

zusetzen.  

Übersteigt in 2024 die durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung der jeweiligen 

Kartenart in der jeweiligen Preisstufe gegenüber dem mit Stand vom 1. Oktober 2023 

beantragten Tarif mit Stand vom 31. Dezember 2023 um mehr als 8 Prozent, können 

für die Ermittlung der tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Kartenart in der 

jeweiligen Preisstufe die Preise zu Grunde gelegt werden, die bei einer Tarifanpassung 

von 8 Prozent zu zahlen gewesen wären.  

Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und 

dem Deutschlandticket sind die so ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen ge-

mäß der Einnahmeaufteilung unter Zugrundelegung des Aufteilungsschlüssels für das 

Jahr 2024 der jeweiligen Verbundorganisation sowie gemäß der Einnahmeaufteilung 

für das Deutschlandticket zu verteilen.  

5.3.2 

Zur Berechnung der Minderung der Erstattungsleistungen nach dem Neunten Buch 

Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 

3 Absatz 6 des Gesetzes vom 9. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2075) geändert worden ist, 

sind die um die Tarifanpassungen gemäß Nummer 5.3.1.1 hochgerechneten erstat-

tungsfähigen Fahrgeldeinnahmen des Zeitraumes Januar bis Dezember 2019 bzw. die 

nach Maßgabe der Nummer 5.3.1.2 errechneten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnah-

men für das Jahr 2024 zu ermitteln und für diese die Erstattungsleistung aufgrund des 
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für das Jahr 2024 festgelegten oder nachgewiesenen Vomhundertsatzes zu berech-

nen. Maßgebend sind dabei die Netto-Fahrgeldeinnahmen (ohne Umsatzsteuer), bei 

Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und 

dem Deutschlandticket gemäß der nach Nummer 5.3.1.1 für die hochgerechneten er-

stattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen bzw. gemäß Nummer 5.3.1.2 für die tatsächli-

chen erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen maßgebenden Einnahmenaufteilung. 

Ausgleichsfähig ist die Differenz der so errechneten Beträge für die jeweiligen Ver-

kehrsleistungen. 

5.3.3 

In der Nummer 5.3.1 entsprechenden Weise ist die ebenfalls ausgleichsfähige Minde-

rung anderer Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften zu berechnen. Ein-

sparungen der Empfänger nach 3.1 bei Leistungen aus Allgemeinen Vorschriften sind 

gegenzurechnen. 

5.3.4 

Zur anteiligen Deckung der Umsetzungskosten des Deutschlandtickets durch entstan-

dene Vertriebsmehrkosten in der Umsetzungsphase 2024 wird den Empfängern bzw. 

über diese den Verkehrsunternehmen, die - selbst oder mittelbar über ihre Vertriebs-

dienstleister - das Deutschlandticket vertreiben folgende Pauschale gewährt:  

Für jedes als Chipkarte verkaufte Deutschlandticket wird pro Monat seiner Gültigkeit 

jeweils ein Betrag von 1,50 Euro gewährt. Für jedes nicht als Chipkarte verkaufte 

Deutschlandticket wird pro Monat seiner Gültigkeit jeweils ein Betrag von 1,20 Euro 

gewährt.  

Maßgeblich ist im ersten Schritt die tatsächlich verkaufte Zahl von Monatsstücken 

Deutschlandtickets vor Einnahmeaufteilung; ergibt sich aus dem späteren Zuschei-

dungsbetrag im Rahmen der Einnahmeaufteilung rechnerisch eine andere Zahl von 

Tickets, so ist dies unbeachtlich.  

Von der so ermittelten Ticket-Anzahl ist in einem zweiten Schritt der nachfolgende Ab-

zug vorzunehmen, um auch vor Einführung bereits vorhandene Vertriebskosten zu be-

rücksichtigen: Für jedes am 30. April 2023 bestehende Abonnement (Kundenzahl) wird 

ein Abzug von 8 Tickets als Chipkarte vorgenommen. Maßgeblich ist dabei die Kun-

denzahl, die nach Nummer 5.4.4, Sätze 1 bis 4 der Richtlinie Deutschlandticket-Billig-

keitsleistungen ÖPNV 2023 (Runderlass des Ministeriums für Verkehr vom 

19.06.2023) für den Ausgleich 2023 ermittelt wurde. Es ist durch geeignete vertragliche 

Regelungen mit den für den Vertrieb beauftragten Dienstleistern sicherzustellen, dass 
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die Pauschalen aufwandsgerecht ausgereicht werden. Führt die Berechnung der Ver-

triebspauschale zu einem negativen Betrag, ist dieser nicht als Ersparnis zu berück-

sichtigen. Nicht erstattungsfähig sind erhöhte Ausgaben für zusätzliche Betriebsleis-

tungen. 

5.3.5 

Die Summe der gemäß den Nummern 5.3.1 bis 5.3.4 errechneten Minderungen ist der 

ausgleichsfähige Betrag. 

5.3.6 

Erbringt ein Verkehrsunternehmen Betriebsleistungen in dem Gebiet mehrerer Aufga-

benträger und können die nicht gedeckten Ausgaben nicht eindeutig der Betriebsleis-

tung im jeweiligen Gebiet der Aufgabenträger zugeordnet werden, sind diese auf der 

Grundlage der im Gebiet des jeweiligen Aufgabenträgers erbrachten Fahrzeug-, Wa-

gen- bzw. Zug-Kilometer des Kalenderjahres 2024 den Aufgabenträgern zuzuordnen. 

Die beteiligten Aufgabenträger oder Bewilligungsbehörden können eine abweichende 

Aufteilung vereinbaren.  

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

6.1 

Es ist sicherzustellen, dass bei Weiterleitung der Zuwendungen nach Nummer 4 an 

Verkehrsunternehmen eine Überkompensation der aus der Einführung des Deutsch-

landtickets resultierenden wirtschaftlichen Nachteile ausgeschlossen ist. Soweit die 

beihilferechtliche Rechtfertigung aus der VO 1370 erfolgt, dürfen bei der Überkompen-

sationsprüfung aus Gründen der Gleichbehandlung als Maßstab auch nur die Mindest-

anforderungen aus dem Anhang der VO 1370 zur Anwendung kommen. Der finanzielle 

Nettoeffekt berechnet sich aus der Summe der (positiven oder negativen) Auswirkun-

gen der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des Verkehrsunterneh-

mens zur Anerkennung und Anwendung des Deutschlandticket-Tarifs auf die Einnah-

men des Verkehrsunternehmens sowie auf seine Kosten (Vertriebsmehrkosten), so-

weit diese als zusätzlicher Nachteil vom Verkehrsunternehmen bei der Ausgleichsbe-

rechnung geltend gemacht werden Im Hinblick auf die Vertriebsmehrkosten wird ge-

prüft, ob die Voraussetzungen der Nummer 5.3.4 vorliegen. Sonstige Kosten des Ver-

kehrsunternehmens sind nicht Gegenstand dieser Überkompensationskontrolle. 

6.2 

Die Empfänger sind darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Angaben um subven-

tionserhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches handelt und 
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dass Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist. Eine Doppelförderung ist 

ausgeschlossen. 

6.3  

Die Empfänger sind zu verpflichten, dass sichergestellt wird, dass die erforderlichen 

Daten für das Monitoring und die Einnahmeaufteilung gemäß der aktuell gültigen Fas-

sung des Beschlusses des Koordinierungsrates für ein bundesweites Clearingverfah-

ren zur Zuscheidung der Einnahmen aus dem Deutschlandticket auf Basis des „Leipzi-

ger Modellansatzes“ fristgerecht an die von der Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband 

Deutscher Verkehrsunternehmen e.V., der Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bun-

desverband Deutscher Omnibusunternehmen e.V. und dem Bundesverband Schie-

nenNahverkehr e.V. gebildete EAV-Clearingstelle gemeldet werden. 

Die Meldung der Deutschlandtickets an die Clearingstelle erfolgt bis zum 20. Kalen-

dertag des Folgemonats. Die Meldung der Verkäufe aller übrigen Fahrausweise erfolgt 

bis zum 50. Tag nach Ende eines Monats. Die Meldung der vorläufigen Soll-Einnah-

men inkl. tariflicher Fortschreibung gemäß Musterrichtlinie erfolgt einmalig monats-

scharf für das gesamte Jahr 2024 bis zum 20. Februar 2024; sie sind erforderlichen-

falls unverzüglich zu korrigieren oder zu aktualisieren. 

6.4 

Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 2026 die tatsächlich entstande-

nen nicht gedeckten Ausgaben und Einsparungen auf der Grundlage der in Nummer 

5.3. und 8.5.3 genannten Berechnungsmethode nachzuweisen. 

Dem Nachweis sind insbesondere Bestätigungen der Verbundorganisationen über die 

aufzuteilenden Einnahmen der Monate Januar bis Dezember 2019 und die Einnahme-

aufteilungen sowohl für die nach Nummer 5.3.1.1 hochgerechneten Fahrgeldeinnah-

men als auch für die nach Nummer 5.3.1.2 ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnah-

men des Jahres 2024 sowie eine Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers über die 

Fahrgeldeinnahmen der Jahre 2019 und 2024 im Haustarif bzw. nach BBDB beizufü-

gen. Weiterhin ist jeder Empfänger zu verpflichten, dem Nachweis die Anzahl der 

Abonnentinnen und Abonnenten im Sinne der Nummer 5.3.1.1 zu den Stichtagen 30. 

April 2023 und 31. Januar 2025 beizulegen.  

Die Anzahl der Bezugsberechtigten nach Nummer 8.2.2 ist als Davon-Position für die 

Gruppen Schüler:innen, Studierende und sonstige Jugendliche gesondert auszuwei-

sen.  
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Für den Verwendungsnachweis wird auf Ziff. 7 der ANBest-K verwiesen. Für den Ver-

wendungsnachweis sind die vom Ministerium für Verkehr bereitgestellten Formulare 

und Berechnungs-Tabellen zu verwenden. 

Die Bewilligungsbehörde kann weitere Unterlagen anfordern. 

6.5 

Zuwendungen, die über den reinen Ausgleich der nicht gedeckten Ausgaben nach 

Maßgabe der Nummer 5.3. und der nach Nummer 8.5.3 angefallenen Mindereinnah-

men hinausgehen, sind von dem Empfänger zurückzufordern.  

In der Regel sind die zurückgeforderten Beträge nicht zu verzinsen, wenn sie in der 

gesetzten Frist erstattet werden. Sollte sich herausstellen, dass der tatsächliche aus-

gleichsfähige Betrag den prognostizierten übersteigt, ist eine Anpassung der gewähr-

ten Zuwendung vorzunehmen. 

6.6 

Der nach diesen Richtlinien gewährte Ausgleich kann ganz oder teilweise zurückge-

fordert werden, wenn der Empfänger die Auflagen nach den Nummern 6.2 bis 6.5 nicht 

oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfüllt hat. 

7. Verfahren 

Die Anträge sind für alle Empfänger gesammelt über die Verbundorganisationen zu 

stellen (Sammelantrag). Verbundorganisationen in diesem Sinne sind die Träger der 

Verbundtarife im Land Baden-Württemberg und des BW-Tarifs. 

Alle Zuwendungsempfänger erteilen hierfür diesem Zuwendungsempfänger, Zweck-

verband oder Verkehrsverbund eine Vollmacht, den Antrag in ihrem Namen einzu-

reichen. Diese Vollmacht ist mit der Antragstellung vorzulegen. Die Vollmacht muss 

die Ermächtigung enthalten, die Antragstellung für dieses Förderprogramm durchzu-

führen, alle Handlungen des Zuwendungsempfängers hinsichtlich dieses Förderpro-

gramms vorzunehmen und Fördermittel für den Zuwendungsempfänger entgegenzu-

nehmen.  

7.1 Langantrag 

Ein Antrag auf Gewährung der Zuwendung ist bis zum 30. September 2024 zu stellen 

(Langantrag). Der Antrag ist auf elektronischem Weg bei der Nahverkehrsgesellschaft 

Baden-Württemberg mbH einzureichen. Die Bewilligungsbehörde kann verspätete An-

träge zulassen.  
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Der Antrag hat die Berechnung bzw. Schätzung der voraussichtlichen nicht gedeckten 

Ausgaben auf der Grundlage der in Nummer 5.3. genannten Berechnungsmethode 

sowie der nach 8.5.3 anfallenden Mindereinnahmen zu enthalten. 

7.2  

Bewilligungsbehörde ist das Ministerium für Verkehr des Landes Baden-Württemberg 

(Bewilligungsbehörde). 

Mindereinnahmen aus dem DT sind durch den Empfänger als Mindereinnahmen über 

eine Verbundorganisation anzumelden. Gehört der Empfänger mehreren 

Verbundorganisationen an, sind mehrere Anträge zu stellen. Es ist durch den 

Empfänger sicher zu stellen, dass die nicht gedeckten Ausgaben nicht mehrfach 

geltend gemacht werden. Die Verbundorganisation definieren die Fristen zur Vorlage 

der Anträge bei der Verbundorganisation. Das Land Baden-Württemberg als 

Aufgabenträger für den SPNV meldet die nicht gedeckten Ausgaben direkt bei der 

Bewilligungsbehörde an.  

Die Verbundorganisationen (Sammelantragsteller) bündeln und plausibilisieren die 

Prognosen des entstandenen Ausgleichsbedarfs der Empfänger (Antragsteller). Die 

Verbundorganisationen prognostizieren darüber hinaus die entgangenen 

Fahrgeldeinnahmen der Empfänger in dem entsprechenden Verbundraum. Der 

Empfänger hat diese Prognose zu übernehmen.  

Die Abgabe eines Antrags begründet keinen Rechtsanspruch auf eine Zuwendung. Es 

sind die von der Bewilligungsbehörde zur Verfügung gestellten Antragsformulare zu 

verwenden. Die entsprechenden Hinweise zum Ausgleichsbedarf sind zu 

berücksichtigen. 

Als erforderliche Unterlagen sind den Anträgen vollständig beizulegen:  

- das von dem Empfänger zu zeichnende Antragsformular  

- der Sammelantrag der Verbundorganisation nebst Anlagen  

- die gezeichneten Vollmachten 

Im Zuge der Schlussabrechnung wird ein Schlussbescheid erteilt. Basis dafür bildet 

der tatsächlich entstandene Zuschussbedarf abzüglich eines evtl. notwendigen 

Abzugs aufgrund ggf. nicht ausreichend zur Verfügung stehender Haushaltsmittel. 

Durch diesen Schlussbescheid kann die Zuwendung sowohl in Teilen zurückgefordert 

als auch nachträglich aufgestockt werden. Insofern ist der mit dem Langantrag nach 

Nummer  7.1 beantragte Ausgleichsbetrag nicht maßgeblich für die letztendlich 

gewährte Bewilligungs- und Auszahlungssumme.  
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Im Rahmen der Schlussrechnung nach der Vorlage der Nachweise nach Nummer 6.4 

zum tatsächlich entstandenen Zuschussbedarf werden ggf. notwendige 

Nachzahlungen oder Rückzahlungen ebenfalls über die Verbundorganisation 

abgewickelt. 

Für die Abwicklung der Rückzahlungen gilt § 44 LHO einschließlich der entsprechen-

denVerwaltungsvorschriften. 

7.3 

Dem Antrag sind Prognosen der Verbundorganisationen über die nicht gedeckten Aus-

gaben nach Nummer 5.3 und der nach Nummer 8.5.3 anfallenden Mindereinnahmen 

sowie weitere begründende Unterlagen beizufügen. Sammelanträgen von 

Empfängern gemäß Nummer 3.2 und 8.3.2 sind die Anträge der Empfänger gemäß 

Nummer 3.1 und 8.3.1 beizufügen. 

7.4 Kurzantrag  

Die Empfänger nach Nummer 3.1 und 8.3.1 können einen Antrag auf eine vorläufige 

Festsetzung der Zuwendungen nach Nummer 5.3 - Nachteil aus dem eingeführten 

Deutschland-Ticket - sowie Nummer 8.5.3. - Preisauffüllung Deutschlandticket Ju-

gendBW - und der Zahlung von Abschlägen für den gesamten Förderzeitraum stellen.  

Die Anträge sind über die Verbundorganisationen auf elektronischem Weg beim Mi-

nisterium für Verkehr einzureichen. 

Deutschlandticket (5.3) 

Die Höhe der vorläufigen Zuwendung nach Nummer 5.3 richtet sich nach der auf 

Grundlage der Richtlinie Deutschlandticket Billigkeitsleistungen ÖPNV 2023 Baden-

Württemberg vom Empfänger beantragten Billigkeitsleistung.  

Deutschlandticket JugendBW (8.5.3) 

Die Höhe des vorläufigen Zuwendungsbetrags nach Nummer 8.5.3 richtet sich für den 

Zeitraum vom 1.12.2023 bis 31.12.2024 nach der letzten gesicherten verkauften 

Stückzahl des JugendticketBW. Wenn für den angegebenen Monat nicht alle Stück-

zahlen als Ist-Werte der Vertriebssysteme vorliegen, sind realistische Prognosewerte 

zu Grunde zu legen. Im Kurzantrag sind die Stückzahlen gebündelt für das Verbund-

gebiet anzugeben. Auf Basis der im Antrag angegebenen Angaben zu den Stückzah-

len sowie den Annahmen zu Preis- und Nachfrageentwicklung wird unter Anwendung 

des Härtefallmechanismus nach Nummer 8.5.3 c) der auch Finanzierungsanteil des 

Antragstellers vorläufig festgesetzt. 
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Die Abschläge erfolgen bis zur Höhe von 100 % der vorläufig festgesetzten Zuwen-

dung. Im Falle einer Tarifanpassung des Deutschlandtickets sind die Abschläge ent-

sprechend anzupassen. Die Auszahlung der Abschläge auf die Zuwendung erfolgt in 

monatlichen Zahlungen zum 15. des jeweiligen Monats. Der erste Abschlag wird nach 

Bestandskraft des Bewilligungsbescheids zum Kurzantrag ausgezahlt.   

Die Auszahlung erfolgt über die Verbundorganisationen. Im Falle von Nummer 4 leiten 

die Empfänger die Vorauszahlungen unverzüglich weiter. 

7.5  

Die Verbundorganisationen haben die Zuwendungen an die Empfänger gemäß den 

Nummern 3 und 8.3 weiterzuleiten und dabei sicherzustellen, dass die maßgeblichen 

Bestimmungen des Bewilligungsbescheides auch den Empfängern auferlegt werden. 

Dies schließt ausdrücklich die Nachweisführung gem. Nummer 6.4 und 8.6 ein.  

Für die Weitergabe der Zuwendungen ist Nummer 12 VV zu § 44 LHO zu beachten. 

Empfänger gemäß Nummer 3.2 und 8.3.2 haben die Zuwendungen sowie sämtliche 

Abschlagszahlungen an die Empfänger gemäß Nummer 3.1 und 8.3.1 weiterzuleiten 

und dabei sicherzustellen, dass die maßgeblichen Bestimmungen des Bewilligungs-

bescheides auch den Empfängern auferlegt werden. Dies schließt ausdrücklich die 

Nachweisführung ein. 

8. Deutschlandticket JugendBW  

Das JugendticketBW wurde zum 1.12.23 als eigenständiges Tarifprodukt durch das 

für Jugendliche bezuschusste Deutschlandticket JugendBW ersetzt. Die berechtigten 

Jugendlichen erhalten im Sinne einer Subjektförderung einen vom Land und dem ört-

lichen (Wohnort- bzw. Schulortprinzip) gemeinsam finanzierten Zuschuss beim Erwerb 

des Deutschlandtickets. Die bezuschussten Deutschlandtickets werden mit dem Zu-

satz „JugendBW“ ausgegeben. Der Zuschuss wird bereits beim Verkaufsvorgang ge-

währt, indem der Kunde lediglich den nach Abzug des Zuschusses verbleibenden Aus-

gabepreis bezahlt. Die Abwicklung dieser Transferleistung zwischen dem Land und 

den Aufgabeträgern wird im Rahmen der Abrechnung des Ausgleichs zum Deutsch-

landticket mit abgewickelt. 

In einer Pilotphase soll dieses Deutschlandticket JugendBW, in Form von Förderricht-

linien zunächst befristet bis zum 31. Dezember 2025 eingeführt werden. Über die po-

litisch beabsichtigte gesetzliche Verankerung der Förderung ab dem Jahr 2026 muss 

noch rechtzeitig entschieden werden.  

Es gelten abweichend von bzw. ergänzend folgende Regelungen: 
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8.1 – unbelegt – 

8.2 zu Nummer 2. Zweck der Zuwendung 

Es erfolgt die Förderung eines bezuschussten Deutschlandtickets JugendBW (D-Ti-

cket JugendBW) für die in 8.2.2 genannten Bezugsberechtigten ab dem 1. Dezember 

2023 zu den in dieser Förderrichtlinie und in der Anlage genannten Konditionen. Die 

Förderung zielt auf die Bezuschussung des Deutschlandtickets durch die bzw. in den 

Verkehrsverbünden ab. Die Bezuschussung muss ohne Unterbrechung vom Tag der 

Einführung (Marktbeginn) des D-Tickets JugendBW (1. Dezember 2023) durch die Zu-

wendungsempfänger, bzw. in deren Verkehrsverbünden bis zum 31. Dezember 2025 

angeboten werden, sofern nicht Land und kommunale Spitzenverbände eine abwei-

chende Regelung vereinbaren.  

Im Rahmen seiner Förderung gleicht der Zuwendungsgeber anteilig die Preisauffül-

lung, die aufgrund der Bezuschussung gegenüber dem Normalpreis des Deutschland-

tickets entstehen, aus. Hierdurch unterstützt der Zuwendungsgeber finanziell die Ein-

führung eines attraktiven Deutschlandtickets JugendBW zum Ausgabepreis bei Ein-

führung von zunächst 365 Euro pro Jahr mit bundesweiter Fahrtmöglichkeit im öffent-

lichen Personennahverkehr.  

Die Tarifbestimmungen sowie die Ergänzung der Tarifbestimmungen bei Inanspruch-

nahme des Zuschusses für das Deutschlandticket JugendBW müssen vollumfänglich 

mit den Vorgaben dieser Richtlinie übereinstimmen. 

8.2.1 Ausgabepreis  

Der Ausgabepreis des Deutschlandticket JugendBW1 beträgt zur Einführung 365 Euro 

pro Jahr und gilt für alle Bezugsberechtigten gleichermaßen. Das Deutschlandticket 

JugendBW ist ausschließlich als bezuschusstes Deutschlandticket im Jahres-Abonne-

ment mit automatischer, jährlicher Verlängerung2 auszugeben, in das jederzeit zum 

Monatsbeginn eingestiegen werden kann3,4. Bei den Bezugsberechtigten, u.a. Schü-

ler:innen, die zu ihrem Ausbildungsticket einen Zuschuss von Seiten der Zuwendungs-

                                         
1 Der Ausgabepreis meint den Listenpreis vor weiterer Subjektförderung (bspw. durch die Stadt- und Landkreise 

für Schulwegbeförderungskosten). 
2 Für Schüler:innen, die unterjährig das Ticket erwerben, kann die erste Ticket-Laufzeit auch zum Schuljahres-

ende und damit nach weniger als einem Jahr enden. 
3 Bei jährlicher Abbuchung ist zur Einführung der Preis von 365 Euro anzubieten. Bei monatlicher Zahlweise wird 

der Monatsbeitrag so festgelegt, dass der zum Jahrespreis nächst höhere erreichbare Preis, aufgerundet auf 10 
Cent, erreicht wird. 
4 Bis zum 31.12.2025 kann das Deutschlandticket JugendBW für Studierende ausnahmsweise auch als Barpro-

dukt in Form einer Halbjahrs-/Semesterkarte angeboten werden. Die Anforderungen des Deutschlandtickets hin-
sichtlich der digitalen Ticket-Ausgabe und der Abos sind dabei zu berücksichtigen. 
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empfänger erhalten, welcher den verbleibenden, u.a. von den Schüler:innen zu zah-

lenden Eigenanteil reduziert oder entfallen lässt (abgesenkte Eigenanteile oder Eigen-

anteil Null) oder beim Vertrieb über Schülerlistenverfahren können je nach lokaler Si-

tuation andere Einstiegszeitpunkte zum Monatsbeginn, z.B. zum Schuljahresbeginn, 

festgelegt werden. In diesen Fällen kann auch auf die automatische Verlängerung ver-

zichtet werden.  

Daneben kann das als Jahresticket ausgestaltete Deutschlandticket JugendBW wäh-

rend der Pilotphase bis 31. Dezember 2025 auch im Rahmen eines Schülerlistenver-

fahrens vertrieben werden. Das Deutschlandticket JugendBW wird als bezuschusstes 

Deutschlandticket nicht als Monats- oder Wochenkarte angeboten. 

Steigt der Preis des Deutschlandtickets bundesweit an, wird das Land gemeinsam mit 

dem Landkreistag und dem Städtetag Gespräche darüber führen, ob der Ausgabepreis 

des Deutschlandticket JugendBW entsprechend angehoben wird oder nicht. Des Wei-

teren kann es im Rahmen der Evaluation oder im Rahmen von Gesprächen aufgrund 

einer starken Preisentwicklung zu einer Fortentwickelung Ausgabepreises kommen. 

Der Zuwendungsgeber und Zuwendungsempfänger tragen die ggf. ansteigenden 

Transferleistungen, die sich gemäß Nummer 8.4 ergeben.  

8.2.2 Bezugs- und Nutzungsberechtigung  

a) Der Kreis der bezugsberechtigten Personen des D-Tickets JugendBW umfasst 

 alle Personen mit Hauptwohnsitz in Baden-Württemberg bis zur Vollendung 

des 21. Lebensjahrs sowie  

 alle Personen bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, die einen Ausbil-

dungsnachweis oder Fortbildungsnachweis (Aufstiegsfortbildung in Vollzeit) 

vorlegen.  

Bei der Gruppe der Bezugsberechtigten, die nicht Schüler:innen oder Studierende 

sind, muss der Hauptwohnsitz in Baden-Württemberg liegen. Bei Schüler:innen ist 

stattdessen der Standort der Schule oder der Hauptwohnsitz und bei Studierenden 

der Standort der Hochschule oder der Hauptwohnsitz maßgebend, die in Baden-

Württemberg liegen müssen. 

b) Die Bezugsberechtigung erlischt mit dem 21. Geburtstag (ohne Ausbildungsnach-

weis) bzw. 27. Geburtstag (mit Ausbildungsnachweis). Die Nutzungsberechtigung 

endet zum Ablauf des Monats, in dem die Bezugsberechtigung erlischt, frühestens 

jedoch mit Ablauf des ersten Vertragsjahres (12-Monatsfrist). 
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c) Als Ausbildungsnachweis gilt ein Nachweis über die Eigenschaft als Schüler:in, 

Auszubildende:r (hierzu zählt auch die Aufstiegsfortbildung in Vollzeit), Studie-

rende:r oder Freiwilligendienstleistende:r (Jugendfreiwilligendienste sowie Bun-

desfreiwilligendienste).  

Der Nachweis ist beim Abschluss des Abonnementvertrages sowie jährlich vor Ab-

lauf des laufenden Vertragsjahres vorzulegen. 

8.2.3 Ergänzung der Tarifbestimmungen bei Inanspruchnahme des Zuschusses 

a) Das Deutschlandticket JugendBW ist ein bezuschusstes Deutschlandticket. Es 

gelten die Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets, ergänzt um die Vorgaben 

dieser Richtlinie zur Bezuschussung.  

b) Soweit Tariforganisationen in Baden-Württemberg für das Deutschlandticket Er-

weiterungen oder Zusatzleistungen anbieten, sind diese für das Deutschlandticket 

JugendBW auszuschließen.  

Dies gilt insbesondere  

o für die Übertragbarkeit, 

o für die Mitnahme von weiteren Personen, 

o für den Übergang in die 1. Klasse. 

c) Vorzeitige Kündigung 

Die Kündigung eines Abonnementvertrages vor Ablauf des ersten Vertragsjahres 

(12-Monatsfrist) ist zu den gleichen Bedingungen wie bei der regulären Kündigung 

des Deutschlandtickets möglich. In diesem Fall wird jedoch der bereits gewährte 

Zuschuss, also der Unterschied zwischen dem bezuschussten Ausgabepreis und 

dem regulären Preis eines nicht bezuschussten Abonnements des Deutschland-

tickets nacherhoben. Ausnahmen aufgrund sozialer Aspekte sind hierbei ange-

messen zu berücksichtigen und landesweit einheitlich in den Tarifbestimmungen 

zu regeln.  

Ein Wechsel der Bezugsberechtigung stellt hinsichtlich der 12-Monatsfrist keinen 

neuen Vertragsbeginn dar. 

8.2.4 Vertrieb des Tickets 

a) Das Deutschlandticket JugendBW wird in allen Verbünden unter der landesweit 

einheitlichen Bezeichnung bzw. mit der Zusatzbezeichnung „Deutschlandticket 

JugendBW“ bzw. „D-Ticket JugendBW“ vertrieben.  
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b) Der Vertrieb und das Antragsverfahren bestimmen sich nach den Regelungen 

des Deutschlandtickets sofern die Regelungen in Nummer 8 nichts Abweichen-

des bestimmen.  

c) Beim Vertrieb des Deutschlandtickets JugendBW muss zum Beginn der Gültig-

keitsdauer sichergestellt werden, dass bei jedem verkauften Ticket die Gruppe 

der Bezugsberechtigten (Schüler:innen, Studierende und sonstige Jugendliche) 

und das Geburtsdatum des Bezugsberechtigten systematisch erhoben werden. 

d) Der Verkauf von bisher in den Verbünden und im BW-Tarif vertriebenen Tarifpro-

dukten für die Bezugsberechtigten ist weiterhin zulässig. Sie dienen als Alterna-

tive für die jungen Menschen, die das Deutschlandticket JugendBW nicht kaufen 

wollen oder von der Bezugsberechtigung ausgeschlossen sind. Die Gültigkeit 

von § 16 Abs. 1 des Gesetzes über die Planung, Organisation und Gestaltung 

des öffentlichen Personennahverkehrs in Baden-Württemberg (ÖPNVG) wird 

durch das Angebot des Deutschlandticket JugendBW nicht eingeschränkt. 

e) Während des Pilotzeitraums bis 31.12.2025 ist es den Zuwendungsempfängern 

und deren Verkehrsverbünden freigestellt, das Deutschlandticket JugendBW für 

Schüler:innen in Schülerlistenverfahren (SLV) zu integrieren. Die SLV sind zent-

rale Vertriebsplattformen, die Bestellung, Bezug, Ausgabe und Abrechnung für 

alle Schüler:innen sicherstellen, auch in Bezug der geltenden Kostenerstattungs-

satzungen der Landkreise. Für Schüler:innen in SLV ist die Ausgabe des als Jah-

resticket ausgestalteten Deutschlandticket JugendBW begrenzt auf ein Schuljahr 

zulässig. Der reguläre Abbuchungsbetrag darf in Verbindung mit der Ausgabe in 

SLV 1/11 des Jahrespreises betragen. 

f) In den jeweiligen Tarifbestimmungen kann die Bezugsberechtigung, auf die Lage 

des Hauptwohnorts, den Standort der Schule oder den Standort der Hochschule 

im Verbundgebiet eingegrenzt werden. 

8.3 zu Nummer 3. Zuwendungsempfänger 

8.3.1 Deutschlandticket JugendBW 

Aufgabenträger nach § 6 Abs. 1 ÖPNVG 

8.3.2 

Öffentlich-rechtliche Körperschaften (insbesondere Zweckverbände, Anstalten öffent-

lichen Rechts) als Sammelantragsteller für die Empfänger bzw. Zusammenschluss der 

Empfänger gemäß Nummer 8.3.1 
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8.4 zu Nummer 4. Zuwendungsvoraussetzungen 

Neben den allgemein gültigen zuwendungsrechtlichen Bewilligungsvoraussetzungen 

insbesondere Nummer 1 VV zu § 44 LHO, hat der Zuwendungsempfänger folgende 

Zuwendungsvoraussetzungen zu erfüllen:  

a) Das eingeführte Deutschlandticket JugendBW muss den in dieser Förderricht-

linie einschließlich seiner Anlage sowie den in den Zuwendungsbescheiden 

genannten Vorgaben vollumfänglich entsprechen. 

b) Die vom Zuwendungsgeber den Zuwendungsempfängern zugewiesenen Mittel 

aus §§ 18 und 28 Finanzausgleichsgesetz (FAG) sowie § 15 ÖPNVG dürfen 

nicht für die Finanzierung des Eigenanteils der Zuwendungsempfänger am D-

Ticket JugendBW herangezogen werden.  

c) Aufwendungen, die bereits vor dem Start des D-Tickets JugendBW aus eige-

nen kommunalen Haushaltsmitteln der Zuwendungsempfänger für die zusätz-

liche Absenkung der Eigenanteile von Zeitkarten des Ausbildungsverkehrs ein-

gesetzt wurden, können hingegen für den 30 %-Eigenanteil der Zuwendungs-

empfänger D-Ticket JugendBW eingesetzt werden. 

d) Der Zuwendungsempfänger bzw. die Verkehrsverbünde bewerben das 

Deutschlandticket JugendBW im Rahmen ihrer eigenen Marketingmaßnahmen 

und tragen zur Einführungskampagne des Landes bei. 

e) Die Zuwendungen des Landes sind zweckgebunden. Aus den Mitteln des Lan-

des dürfen keine Verkehrsangebotsmaßnahmen (weder Investitionskosten 

noch laufende Kosten) im öffentlichen Verkehr finanziert werden. 

f) Der Zuwendungsempfänger unterstützt den Zuwendungsgeber bei der Evalu-

ation und Erfolgsmessung des Tickets entsprechend der Nummer 8.6 

g) Der Zuwendungsempfänger benennt in der Außenkommunikation die Förde-

rung durch den Zuwendungsgeber. 

8.5 zu Nummer 5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen 

8.5.1 Art der Finanzierung 

Die Förderung der Maßnahme erfolgt im Rahmen einer Projektförderung als Anteilsfi-

nanzierung der durch die Einführung des Deutschlandtickets JugendBW entstehenden 

Mindereinnahmen gegenüber dem Abonnement eines nicht rabattierten Deutschland-

tickets. 
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8.5.2 Bewilligungszeitraum 

Der Bewilligungszeitraum erstreckt sich vom 01.12.2023 bis zum 31.12.2025.  

8.5.3 Zuwendungshöhe 

Der Ausgabepreis des Deutschlandticket JugendBW führt im Vergleich zum Preis des 

Deutschlandtickets zu einem zusätzlichen Finanzierungsbedarf. Dies löst landesweit 

einen Zuschussbedarf aus, den sich der Zuwendungsgeber und die Zuwendungsemp-

fänger aus ihrer gesetzlichen Aufgabenträgerschaft teilen.  

Zuwendungsempfänger in deren Verbundgebiet ein Deutschlandticket JugendBW ein-

geführt wird, erhalten einen Zuschuss als Anteilsfinanzierung der aus der Anwendung 

der Bezuschussung entfallenden Finanzierungsbeträge.  

Im Einzelnen gilt: 

a) Der Zuwendungsgeber trägt landesweit 70 Prozent des Zuschussbedarfs des 

Deutschlandticket JugendBW. 30 Prozent des landesweiten Zuschussbedarfs tra-

gen die Zuwendungsempfänger. Der genaue Eigenanteil der Zuwendungsempfän-

ger bestimmt sich nach dem Härtefallmechanismus in Anlage 1. Sind mindestens 

zwei Zuwendungsempfänger Teil eines gemeinsamen Verbundgebietes, einigen 

sich die beteiligten Zuwendungsempfänger über eine Aufteilung des Zuschussbe-

darfs untereinander innerhalb des Verbunds. Die Anteile des Zuwendungsgebers 

bzw. der Zuwendungsempfänger beziehen sich auf den gesamten Zuschussbe-

darf, welchen das Deutschlandticket JugendBW auslöst. 

b) Der Zuschussbedarf, der sich durch die Einführung des Deutschlandticket Ju-

gendBW ergibt, wird durch den Fördergeber jeweils auf Ebene eines Verkehrs-

verbunds ermittelt. Im Rahmen ihrer Abrechnung ermitteln die Zuwendungs-

empfänger innerhalb eines Verbundraumes ihren jeweilig zustehenden Förder-

anteil und bestätigen dem Land diesen. 

c) Um die unterschiedlichen finanziellen Wirkungen der Einführung des Deutschland-

ticket JugendBW im Vergleich zum JugendticketBW auf der Ebene einzelner kom-

munaler Aufgabenträger abzufedern, kommt ein Härtefallmechanismus zwischen 

den kommunalen Aufgabenträgern zum Tragen (Anlage 1). 

8.6 Erfolgskontrolle  

Evaluation und Erfolgsmessung 

Im ersten Quartal 2025 führt der Zuwendungsgeber in Abstimmung mit Landkreistag 

und Städtetag sowie den Verkehrsverbünden eine Evaluation des Deutschlandtickets 
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JugendBW durch. Ziel der Evaluation ist es, dass der Zuwendungsgeber und die Zu-

wendungsempfänger unter Beteiligung der Verkehrsverbünde und entsprechenden 

Zweckverbänden die Wirtschaftlichkeit und Absatzmenge des Deutschlandtickets Ju-

gendBW im ersten Jahr des Pilotzeitraums bewerten. Auf dieser Basis wird unter an-

derem auch der Ausgabepreis des Deutschlandtickets JugendBW und damit die Höhe 

des zukünftigen Zuschussbedarfs überprüft. Dies könnte zur Fortschreibung des Aus-

gabepreises des Deutschlandtickets JugendBW ggf. für den verbleibenden Teil des 

Pilotzeitraums bis Ende 2025 führen5. Für den verbleibenden Zeitraum führt der Zu-

wendungsgeber weitere Evaluationsschritte durch, insbesondere in Hinblick auf mög-

liche Ableitungen für die Verstetigung des Förderprogramms ab 2026. 

Neben der Evaluation führt der Zuwendungsgeber eine Erfolgsmessung des Deutsch-

landticket JugendBW durch. Dabei werden insbesondere die Nachfrageentwicklung in 

der für das Deutschlandticket JugendBW kaufberechtigten Bezugsgruppen im jeweili-

gen Verbund herangezogen. Dabei ist zwischen den Gruppen Schüler:innen, Studie-

rende und sonstige Jugendliche zu unterscheiden und die Nachfrageentwicklung auf 

die Entwicklung der Gesamtzahl dieser Gruppen zu beziehen. Diese Daten mit den 

Verwendungsnachweisen dem Zuwendungsgeber vorzulegen. Neben dieser Messung 

der Auswirkungen des D-Tickets JugendBW auf das Mobilitätsverhalten junger Men-

schen sollen außerdem die Kundenzufriedenheit und damit auch auf die Erreichung 

der Klimaziele des Landes ermittelt werden. Die Zuwendungsempfänger unterstützen 

die Durchführung dieser Erfolgsmessung. 

 

9. Prüfungsrecht des Rechnungshofs  

Nach § 91 LHO ist der Rechnungshof berechtigt, bei den Zuwendungsempfängern 

sowie den Letztempfängern der Zuwendungen zu prüfen.  

 

10. Inkrafttreten/Außerkrafttreten  

Die Richtlinie tritt rückwirkend zum 1. November 2023 in Kraft und am 31. Dezember 

2026 außer Kraft. 

 

                                         
5 Die Nennung des Ticketpreises in Höhe von zunächst 365 Euro in diesem Förderprogramm erfolgt vorbehaltlich 

einer möglichen Fortschreibung des Ticketpreises. 
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Förderrichtlinie Deutschlandticket – ÖPNV 2024 – Anlage 1 

Durchführungsbestimmung zur Berechnung des Zuschussbetrags je Antrag-
steller nach dem Härtefallmechanismus 

Politisch vereinbarte Eckpunkte des Modells 

- Kein Aufgabenträger nach § 6 Abs. 1 ÖPNVG darf sich durch die Ablösung des Landes-

weiten Jugendticket Baden-Württemberg (JugendticketBW) durch das rabattierte Deutsch-

landticket - Deutschlandticket JugendBW (D-Ticket JugendBW) - bei der Finanzierung 

schlechter stellen, als bei der Finanzierung des JugendticketBW.  

- Das Solidarmodell führt zu einem finanziellen Ausgleich der Härten der „Verlierer“ durch 

Einsparungen der „Gewinner“. 

- Auftretende Nachfinanzierungsbedarfe einzelner Aufgabenträger (AT) sollen durch Ein-

sparungen anderer AT ausgeglichen werden.  

- Das Verhältnis der Finanzierungsanteile des Landes Baden-Württemberg als Zuwen-

dungsgeber zu der Summe der Finanzierungsanteile der AT als Zuwendungsempfänger 

bleibt in einem Verhältnis 70:30 erhalten. 

- Die Festlegung des Anteils am Ausgleich der Härten erfolgt durch einen entsprechenden 

Schlüssel. 

- Das Solidarmodell kann nur umgesetzt werden, wenn sich alle AT beteiligen. Seine An-

wendung ist daher ergänzend zu den Bestimmungen nach Nr. 8.4 unmittelbare Zuwen-

dungsvoraussetzung. 

- Aufgabenträgern mit Einsparungen sollen nach Vereinbarung der kommunalen Aufgaben-

träger 30 % ihrer Einsparungen ohne Härtefallausgleich gesichert werden. Maximal 70% 

der Einsparungen sollen für den Härtefallausgleich zur Verfügung stehen. Es soll nur der 

Teil der Einsparungen verwendet, der zum Ausgleich tatsächlich benötigt wird. 

- Sollten unerwartete Entwicklungen eintreten, die zu weiteren Nachfinanzierungsbedarfen 

einzelner Aufgabenträger führen oder die Öffnung des im Folgenden beschriebenen De-

ckels erfordern, haben sich die kommunalen Aufgabenträger eine Weiterentwicklung des 

Solidarmodells vorbehalten (Sprechklausel). 

- Die kommunalen Aufgabenträger haben in diesem Falle einvernehmlich die mit diesem 

Härtefallausgleich festgelegte Verteilung in einer Endabrechnung an die Ergebnisse der 

Nachverhandlung im Rahmen einer Sprechklausel in eigener Verantwortung anzupassen 

und untereinander auszugleichen. Die Finanzierungsaufteilung zwischen Land (70%) und 

kommunalen Aufgabenträgern (30%) bleibt dabei stets bestehen. Das Land wird über eine 

solche Beschlussfassung und die anschließende Umsetzung jeweils zeitnah unterrichtet. 

Verbindliche Umsetzung des Härtefallausgleichs 

Teil 1: Erläuterung als Fließtext 

Prämissen 

Die Gesamtkosten des Deutschlandticket JugendBW ergeben sich aus dem Preisab-
stand zwischen Deutschlandticket (brutto) und Deutschlandticket JugendBW (brutto) 
pro verkauftem Deutschlandticket JugendBW. Die Finanzierungsaufteilung der Ge-
samtkosten des D-Ticket JugendBW liegt stets bei 70 % Land und 30 % kommuna-
len Aufgabenträgern. Der Härtefallmechanismus gilt in diesem Rahmen, solange der 
Finanzierungsbedarf des D-Ticket JugendBW den Finanzierungsbedarf des Jugend-
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ticketBW nicht übersteigt. Räumliche Einheit der Anwendung des Härtefallmechanis-
mus im Rahmen der Richtlinie Deutschlandticket ist der Verkehrsverbund – dies ist 
zugleich die Ebene der Antragstellung im D-Ticket JugendBW. 

Berechnung des Förderbetrags je Antragsteller 

Die Einsparung oder der Nachfinanzierungsbedarf je Antragsteller berechnet sich 
aus der Differenz zwischen dem Förderbetrag zum (fiktiven, fortgeschriebenen) Ju-
gendticketBW und dem Förderbetrag für das Deutschlandticket JugendBW ohne 
Härtefallmechanismus.  

Daraus werden drei Summen gebildet. Die Gesamteinsparung aller Aufgabenträger 
ohne Nachfinanzierungsbedarfe, der Gesamtbetrag aller Aufgabenträger mit Nachfi-
nanzierungsbedarfen sowie die Gesamtsumme.  

Die Gesamtsumme setzt sich aus den Gesamteinsparungen und Nachfinanzierungs-
bedarfen aller Aufgabenträger zusammen. 

Zur Ermittlung des Schlüssels werden die jeweiligen Einsparungen der einzelnen Auf-
gabenträger ohne Nachfinanzierungsbedarfe in das Verhältnis zu den gesamten Ein-
sparungen aller Aufgabenträger ohne Nachfinanzierungsbedarfe gestellt. Der sich da-
raus ergebende individuelle prozentuale Wert bemisst den Anteil am Ausgleich der 
Härten. Aus diesem prozentualen Wert und dem Gesamtbetrag aller Aufgabenträger 
mit Nachfinanzierungsbedarfen wird der solidarische Anteil der Aufgabenträger6 mit 
Einsparungen ermittelt, um die Nachfinanzierungsbedarfe auszugleichen. 

Um diesen Wert reduziert sich ebenfalls die individuelle Einsparung des AT.  

Die Finanzierungsbeträge der AT mit Einsparungen ergeben sich aus der Differenz 
des fortgeschriebenen Betrags für das JugendticketBW und den Einsparungen je AT 
nach dem Härtefallmechanismus. 

Die Finanzierungsbeiträge der AT mit Nachfinanzierungsbedarfen werden auf Basis 
der fortgeschriebenen7 Antragstellungen für das JugendticketBW festgeschrieben.  

Teil 2: Erläuternde Darstellung 

Prämissen: 

Gesamtkosten D-Ticket JugendBW = (Preis Deutschlandticket (brutto) - Deutsch-
landticket JugendBW (brutto)) * Stückzahl Deutschlandticket JugendBW 

Gesamtkosten JugendticketBW = fortgeschriebene Gesamtkosten laut Förderrichtli-
nie und Durchführungsbestimmung JugendticketBW 

Finanzierungsanteil Land = Gesamtkosten D-Ticket JugendBW * 0,7 

Finanzierungsanteil kommunale AT = Gesamtkosten D-Ticket JugendBW * 0,3 

                                         
6 Aufgabenträger entspricht hier und im Folgenden nicht zwingend einem einzelnen Landkreis, sondern der Bün-

delungsebene der Antragstellung im Rahmen der Deutschlandticket-Richtlinie (i.d.R. Verbund-Ebene). 
7 Die Fortschreibung der Finanzierungsbeiträge zum JugendticketBW ergibt sich aus den jeweiligen Tarifentwick-

lungen in den Verbünden aus den Änderungsanträgen sowie verbundweiter Tarifentwicklungen im Zusammen-
hang mit den verbundspezifischen Prognosen der Stückzahlen und Einnahmen. In der Endabrechnung des D-
Ticket JugendBW finden die tatsächlich eingetretenen Parameter in der Berechnungsformel des JugendticketBW 
Verwendung. 
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Härtefallmechanismus gilt, wenn Gesamtkosten D-Ticket JugendBW >= Gesamtkos-
ten JugendticketBW 

Berechnung des Förderbetrags je Antragsteller 

Einsparung je Aufgabenträger = Förderbetrag für das JugendticketBW im Gebiet des 
jeweiligen Aufgabenträgers im definierten Zeitraum - Förderbetrag für das Deutsch-
landticket JugendBW im Gebiet des jeweiligen Aufgabenträgers im definierten Zeit-
raum vor Härtefallausgleich, wenn das Ergebnis > 0 ist.  

Ist das Ergebnis <= 0 handelt es sich um den Nachfinanzierungsbedarf je Aufgaben-
träger. 

Gesamteinsparung der Aufgabenträger ohne Nachfinanzierungsbedarfe = Summe 
aller Einsparungen je Aufgabenträger 

Gesamtbetrag der Aufgabenträger mit Nachfinanzierungsbedarfen = Summe aller 
Nachfinanzierungsbedarfe je Aufgabenträger 

Gesamtsumme = Summe Gesamteinsparungen und Nachfinanzierungsbedarfe aller 
Aufgabenträger = Gesamteinsparung der Aufgabenträger ohne Nachfinanzierungs-
bedarfe + Gesamtbetrag der Aufgabenträger mit Nachfinanzierungsbedarfen 

Schlüssel = Einsparung je Aufgabenträger / Gesamteinsparung der Aufgabenträger 
ohne Nachfinanzierungsbedarfe 

Solidarischer Anteil eines Aufgabenträgers mit Einsparungen = Schlüssel eines Auf-
gabenträgers * Gesamtbetrag der Aufgabenträger mit Nachfinanzierungsbedarfen 

Einsparung je Aufgabenträger X nach Härtefallausgleich = Einsparung je Aufgaben-
träger - solidarischer Anteil eines Aufgabenträgers mit Einsparungen 

Förderbetrag DT JBW Aufgabenträger X nach Härtefallausgleich = Förderbetrag Auf-
gabenträger X beim JugendticketBW - Einsparung je Aufgabenträger X nach Härte-
fallausgleich 

Förderbetrag DT JBW Aufgabenträger Y = Förderbetrag Aufgabenträger Y beim Ju-
gendticketBW 

Teil 3: Mathematische Darstellung 

EX = Einsparung je Aufgabenträger  

EY = Nachfinanzierungsbedarf je Aufgabenträger 

EG = Gesamteinsparung der Aufgabenträger ohne Nachfinanzierungsbedarfe 

EV = Gesamtbetrag der Aufgabenträger mit Nachfinanzierungsbedarfen 

EH = Summe Gesamteinsparungen und Nachfinanzierungsbedarfe aller Auf-
gabenträger 

EXNA  =  Einsparung je Aufgabenträger X nach Härtefallausgleich 

FJTX/Y = Förderbetrag Aufgabenträger X/Y beim JugendticketBW 

FV = Förderbetrag DT JBW vor Härtefallausgleich 

FX = Förderbetrag DT JBW Aufgabenträger X nach Härtefallausgleich 
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FY = Förderbetrag DT JBW Aufgabenträger Y  
(Festschreibung des Förderbetrags JugendticketBW) 

SX =  Schlüssel (Anteil am Ausgleich des Nachfinanzierungsbedarfes 
je Aufgabenträger) 

SA = solidarischer Anteil eines Aufgabenträgers mit Einsparungen (um die 
Nachfinanzierungsbedarfe auszugleichen) 

 

Prämissen gelten entsprechend Teil 1 und 2. 

Berechnung des Förderbetrags je Antragsteller 

EX = FJTX/Y - FV, wenn FJTX/Y > FV 

EY = FV - FJTX/Y, wenn FJTX/Y <= FV 

EG = EX1 + EX2 + EX3 + … + EXN 

EV = EY1 + EY2 + EY3 + … + EYN 

EH = EG + EV 

SX1 = EX1… / EG 

SAX1 = SX1… * EV 

EXNA1 = EX1… - SAX1… 

FX1 = FJTX1 - EXNA1 

FY1 = FJTY1 

Hintergrundkalkulation JugendticketBW 

Berechnung des wirtschaftlichen Nachteils, welcher durch eine Anwendung des Ju-
gendticketBW entstanden wäre. Diese Kalkulation erfolgt an Hand der Durchfüh-
rungsrichtlinie zum JugendticketBW und fließt in den Härtefallmechanismus ein. 

Folgende Jahreszeiträume (12 Monate) sind zu unterscheiden: 

- BJ (Basisjahr [ohne Pandemieeinfluss]) 

- RJ (Referenzjahr = Kalenderjahrzeitraum vor Zeitpunkt der Einführung des LWJT) 

- IJ (Istjahr = Kalenderjahrzeitraum nach Zeitpunkt der Einführung des LWJT) 

Der Abrechnungszeitraum bezieht sich jeweils auf ein Kalenderjahr. Bei einer unterjährigen 
Einführung des LWJT wird der Abrechnungszeitraum anteilig berechnet. 

Beispiel: Einführung LWJT zum 01.03.2023 

BJ = 01.01.2019 – 31.12.2019 

RJ = 01.01.2021 – 31.12.2021 

FRJ = gegenüber dem Vorjahr fortgeschriebenes Referenzjahr 

IJ1 = 01.01.2023 – 31.12.2023 

IJ2 = 01.01.2024 – 31.12.2024 

IJX = 01.01.202Y – 31.12.202Y 
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A = Einnahmen [netto] aus allen Zeitkarten Ausbildungsverkehr 

B =  Einnahmen [netto] aus allen Jedermannzeitkarten, deren Inhaber:innen unter 
21 Jahre alt sind 

C =  Einnahmen [netto] aus allen Jugendtickets 

D1 =  Stückzahlen des Jugendtickets 1 (für Schüler, Azubis, FWD-Leistende und 
sonstige Jugendliche) 

D2 =  Stückzahlen des Jugendtickets 2 (für Studierende) 

E =  Stückzahlen der Zeitkarten Ausbildungsverkehr8 

F =  Stückzahlen der Jedermannzeitkarten, deren Inhaber:innen unter 21 Jahre alt 
sind9 

G =  Preisanteil BW-Tarif Jugendticket 110 

H =  Preisanteil BW-Tarif Jugendticket 211 

P =  Preis Jugendticket (netto) 

S =  Erstattungssatz gem. § 231 SGB IX für die unentgeltliche Beförderung 
schwerbehinderter Menschen in Höhe des jährlich amtlich bekannt gegebenen 
Prozentsatzes, wahlweise gegen Nachweis ein verbundspezifischer Durch-
schnittssatz, der aus den gewichteten, unternehmensspezifischen Erstattungs-
sätzen in diesem Verbund ermittelt wird. 

T =  durchschnittliche prozentuale Fortschreibung der Verbundzeitkarten im Istjahr 
gegenüber dem Referenzjahr 

U =  prozentuale Veränderung der Bevölkerungszahl in der Altersgruppe 6 bis 27 
Jahren im Verbundgebiet im Istjahr gegenüber dem Referenzjahr 

WNGES =  gesamter wirtschaftlicher Nachteil aus der Anwendung des landeswei-
ten Jugendtickets in einem Verbund 

WNRAT =  wirtschaftlicher Nachteil im regionalen Bereich aus der Anwendung des 
landesweiten Jugendtickets 

WNLWT =  wirtschaftlicher Nachteil im landesweiten Bereich aus der Anwendung 
des landesweiten Jugendtickets 

I. Wirtschaftlicher Nachteil im regionalen Bereich (Verbundbinnenverkehre) 

WNRATIJX = ((AFRJ + BFRJ) * (1 + T + U) – (CIJX + AIJX + BIJX)) * 1,035 * (1 + SIJX) 

II. Wirtschaftlicher Nachteil im Bereich der landesweiten Nutzung (Verbund-
grenzen überschreitende Verkehre) 

WNLWTIJX = D1IJX * GIJx + D2IJX * HIJX 

 

                                         
8 Umgerechnet auf Personenäquivalente 
9 Umgerechnet auf Personenäquivalente 
10 Bei den Preisanteilen BW-Tarif handelt es sich jeweils um Brutto-Werte. 
11 Bei den Preisanteilen BW-Tarif handelt es sich jeweils um Brutto-Werte. 
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III. Partizipation der Verkehrsunternehmen an der Mehrnachfrage (Mehreinnah-
men) des landesweiten Jugendtickets 

Die Verkehrsunternehmen sollen an der Mehrnachfrage des landesweiten Jugendti-
ckets folgendermaßen teilhaben: 

a) Bis zum Erreichen des Stückzahlenniveaus des Basisjahres (Vor-Corona-

Jahr) wird der wirtschaftliche Nachteil im Wert von 100 % der durch Mehr-

nachfrage des landesweiten Jugendtickets erzielten Mehreinnahmen erhöht. 

b) Ab dem Erreichen des Stückzahlenniveaus des Basisjahres (Vor-Corona-Jahr) 

wird der wirtschaftliche Nachteil im Wert von 30 % der durch Mehrnachfrage 

des landesweiten Jugendtickets erzielten Mehreinnahmen erhöht. 

IV. Wirtschaftlicher Nachteil gesamt 

bis zum Erreichen des Stückzahlenniveaus des Basisjahres: 

WNGESIJX = WNRATIJX + WNLWTIJX + ((D1IJX + D2IJX + EIJX + FIJX) – (ERJ + FRJ)) * P 

falls Summe der Stückzahlen des Jugendtickets, der Zeitkarten Ausbildungsverkehr 
und der Jedermannzeitkarten, deren Inhaber:innen unter 21 Jahre alt sind, im Istjahr 
größer ist als die entsprechende Summe im Basisjahr: 

WNGESIJX = WNRATIJX + WNLWTIJX + ((EBJ + FBJ) – (ERJ + FRJ)) * P + ((D1IJX + D2IJX +  
 EIJX + FIJX) – (EBJ + FBJ)) * P * 0,3 

 


